
26 Jürgen Sydow,

Das Papsttum konnte noch weitere Erfolge buchen. Der Thronstreit 
in England brachte 1066 eine Möglichkeit zum Eingreifen. Alexander II. 
übersandte Wilhelm dem Eroberer ein geweihtes Banner, dessen Cha­
rakter als heilige Fahne oder als Lehensfahne man geschickt offen ließ, 
und erhielt auch Versprechungen über pünktliche Zahlung des Peters­
pfennigs 46) sowie große Geschenke aus der Beute 47).

Von besonderer Wichtigkeit ist uns auch ein Schreiben Alexanders II. 
an König Sven Estridson von Dänemark aus dem Jahre 1062 48). Danach 
soll der schon seit längerer Zeit bestehende Peterspfennig nicht mehr 
wie bisher, ähnlich den alten Schutzzinsen 49), als oblatio auf dem 
Petersaltar niedergelegt werden, sondern wird nunmehr in Angleichung 
an die neue Regelung bei den Klosterzinsen als Abgabe an den Papst 
direkt aufgefaßt und soll ihm überwiesen werden. Das Bedeutende 
daran ist, daß hierdurch größere Geldbeträge als bei den doch meist 
finanziell unbedeutenden Schutzzinsen 50) nunmehr direkt in die päpst­
liche Kasse flossen, während sonst nur ein Teil von den Einkünften des 
Petersaltares dem Papste zukam 51). Daß Gregor diese Politik der Um­
legung dieser Abgaben auf die päpstliche Kasse auch noch als Papst be­
trieb, dafür spricht eine Stelle bei Wido von Ferrara 52).
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108 Nr. 73.
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Gesta Rom. Eccl. 1. II c. 9, ebd. 2, 379; dazu C. Mirbt, Die Publizistik im 
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